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Vergabestelle 
Datum der Versendung 

Vergabeart 

Öffentliche Ausschreibung 
Beschränkte Ausschreibung 
ohne Teilnahmewettbewerb 
Beschränkte Ausschreibung 
mit Teilnahmewettbewerb 
Freihändige Vergabe 

Ablauf der Angebotsfrist 

Datum Uhrzeit 

(Er)Öffnungstermin 

Datum Uhrzeit 

Ort 

Raum 

Bindefrist endet am 

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 

(Vergabeverfahren gemäß Abschnitt 1 VOB/A) 

Bezeichnung der Bauleistung 

Maßnahmennummer Baumaßnahme 

Vergabenummer Leistung 

Anlagen 

A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:

212 Teilnahmebedingungen (Ausgabe 2019)

2120.StB Ergänzung Teilnahmebedingungen

216 Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen

2260.StB Mindestanforderungen an Nebenangebote

227.StB Gewichtung der Zuschlagskriterien

2270.StB Gewichtung der Zuschlagskriterien

2440 Informationen zur Datenerhebung

2492 Online-Vergaben

B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:

Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Pläne, sonstige Anlagen

214.LE Besondere Vertragsbedingungen

214.StB Besondere Vertragsbedingungen

2140.LE Weitere Besondere Vertragsbedingungen 

2140.StB Weitere Besondere Vertragsbedingungen 

2140.Wa Weitere Besondere Vertragsbedingungen 

225 Stoffpreisgleitklausel  

Stadt Landau a.d.Isar 22.05.2026

Oberer Stadtplatz 1
94405 Landau a.d.Isar

18.06.2026 14:00

18.06.2026 14:00

Rathaus Landau a. d. Isar

Bauamt

18.07.2026

2024-506 Ausbau Hinteres Dorf

2025-506-10 Straßenbau, Kanalbau

Weber
Textfeld

Weber
Textfeld
01.07.2026

Weber
Textfeld
01.07.2026

Weber
Textfeld
13:00

Weber
Textfeld
13:00

Weber
Textfeld
24.07.2026
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2290.StB Beschleunigungsvergütung 

2330 Nachunternehmererklärung 

241 Abfall 

244 Datenverarbeitung 

9002.StB Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen Stand 

C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind

213.StB Angebotsschreiben

Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis / Leistungsprogramm 

124 Eigenerklärung zur Eignung 

221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222 

2271.StB Zuschlagskriterium Fahrbahnmietsystem  

2272.StB Zuschlagskriterium Qualität 

2273.StB Zuschlagskriterium Bauprozessmanagement Asphalt 

2274.StB Zuschlagskriterium Bauablaufplanung 

2275.StB Zuschlagskriterium Eignung Personal  

2277.StB Zuschlagskriterium Wiederverwendung von Baustoffen 

2292.StB Erklärung zu Fahrzeug-Rückhaltesystemen 

233 Nachunternehmerleistungen 

234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 

248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten 

2481 Erklärung zur Lieferung und Verwendung von gebietseigenen Pflanzen 

2491 Erklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit 

D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind:

223 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223

Stundenlohnverzeichnis

Baustoffverzeichnis
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1 Es ist beabsichtigt, die in beigefügter Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen zu ver-
geben im Namen und für Rechnung 

diese vertreten durch: 

dieser/diese/dieses vertreten durch: 

2 Kommunikation 

Die Kommunikation erfolgt 

elektronisch über die Vergabeplattform 

auf andere Weise (schriftlich/Textform) 

in Kombination: bis zur Angebots(er)öffnung elektronisch über die Vergabeplattform; danach schrift-
lich oder in Textform  
Stelle 

Straße 

PLZ/Ort 

E-Mail Fax 

3 Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise) 

3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen: 

siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 

3.2 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot auf gesonderter Anlage zu den in der Anlage 227-Ge-
wichtung der Zuschlagskriterien genannten bzw. angekreuzten Zuschlagskriterien vorzulegen: 

siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 

3.3 Nachforderung 
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden 

nachgefordert. 

teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen: 

 nicht nachgefordert 

3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen: 

siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 

4 Losweise Vergabe: 

nein 

ja, Angebote sind möglich 

Stadt Landau a.d.Isar

1. Bgm. Matthias Kohlmayer

Michael Schmidt-Ramsin

Bauamt

Oberer Stadtplatz 1

94405 Landau a.d.Isar

michael.schmidt-ramsin.@landau-isar.de

✘
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   nur für ein Los 

   für ein Los oder mehrere Lose 

    

    

    

    

   nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden) 

    

5 Mehrere Hauptangebote 

 Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist 

  zugelassen 

  
Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein. § 13 
Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt für jedes Hauptangebot. 

  nicht zugelassen. 

   

6 Nebenangebote  

6.1  Nebenangebote sind nicht zugelassen; Nummer 4 der Teilnahmebedingungen gilt nicht. 

   
6.2  Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Teilnahmebedingungen) - ausgenom-

men Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten - 

   für die gesamte Leistung 
   nur für nachfolgend genannte Bereiche: 
    
    
    
    
   mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche: 
    
    
    
    
   unter folgenden weiteren Bedingungen: 
    nur in Verbindung mit einem Hauptangebot  
    Nebenangebote mit Pauschalierungen für Leistungen im Erdbau sind nicht zugelassen 

   

 Nebenangebote zur Verkürzung der Einzelfristen für Verkehrsbeschränkungen sind zugelas-
sen. Diese müssen folgende Angaben und Unterlagen enthalten: 
- Anzahl der Kalendertage der Verkürzung, 
- Kosten für die Verkürzung gesondert für:  

o Mehr-/Minderkosten für jede Leistungsposition, 
o ggf. gesonderte OZ (Positionen) für durch die Verkürzung erforderlich werdende 

Leistungen, z. B. zusätzliche Baustelleneinrichtungen und Baustellensicherung, etc. 
- Verbindlicher Bauablaufplan mit allen wichtigen terminlichen Einzelheiten der beschleu-

nigten Baudurchführung, 
- Erläuterungen zur Sicherstellung der angebotenen verkürzten Fristen,  
- Erläuterungen zur Sicherstellung der Qualität, 
- Erläuterungen zum gewählten Bauverfahren, Art und Anzahl der vorgesehenen Bauge-

räte, Personaleinsatz. 
     
 Zusätzlich zu Nr. 4 der Teilnahmebedingungen gilt:  
    

    

    

 

Nebenangebote müssen die Mindestanforderungen der Baubeschreibung Abschnitt 1.5 und die Vorgaben 
in den einschlägigen Regelwerken gemäß beigefügtem Formblatt 2260.StB - Mindestanforderungen Ne-
benangebote erfüllen und im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig 
sein. 
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7 Angebotswertung  

 Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote: 

  Zuschlagskriterium Preis  

  

Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. 
Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere 
unter Berücksichtigung preislich günstigerer Grund- oder Wahlpositionen, ggf. monetarisierter Zu-
schlagskriterien sowie eines eventuellen Nachlasses ohne Bedingungen. 

   

  Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt Gewichtung der Zuschlagskriterien  

   

 

Bei der Vergabe von Aufträgen werden Werkstätten für behinderte Menschen, Inklusionsbetriebe und 
anerkannte Blindenwerkstätten als bevorzugte Bieter berücksichtigt. Bei der Beurteilung der Wirtschaft-
lichkeit von Angeboten wird der von einem bevorzugten Bieter angebotene Preis mit einem Abschlag 
von 10 Prozent gewertet. Falls das Angebot von einer Bietergemeinschaft abgegeben wird, wird der Er-
mittlung des Abschlags auf den Preis nur derjenige Anteil zugrunde gelegt, den bevorzugte Bieter an 
dem Gesamtangebot der Bietergemeinschaft haben. Ist das Angebot eines bevorzugten Bieters ebenso 
wirtschaftlich wie das eines sonstigen Bieters, so ist dem bevorzugten Bieter der Zuschlag zu erteilen. 

  

8 Zugelassene Angebotsabgabe 

  Elektronisch  

   in Textform  

   mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel 

   mit qualifizierter/m Signatur/Siegel 

 
Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgegeben, 
ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen. 

 
Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplattform 
der Vergabestelle zu übermitteln. 
 

  Schriftlich 

 Das beigefügte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlosse-
nem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben: 

  siehe Briefkopf 

  Stelle:  

   

   

   

 Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe „Angebot für …" 

 Maßnahmennummer: Baumaßnahme: 
   

 Vergabenummer: Leistung: 
   

 zu versehen (ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels). 
9 Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die 

Vergabebestimmungen wenden kann (Nachprüfungsstelle nach § 21 VOB/A): 
  

10  
 

2025-506 Ausbau Hinteres Dorf

2025-506-10 Straßenbau, Kanalbau

Regierung von Niederbayern, Regierungsplatz 540, 84028 Landshut

Nrn. 10.1 bis ... siehe Leistungsbeschreibung
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Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen 
Einheitliche Fassung  
 
 
Hinweis: 
Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen", Teil A "Allgemeine Bestimmungen für die 
Vergabe von Bauleistungen" (VOB/A, Abschnitt 1). 

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen 

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständig-
keiten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf 
hinzuweisen. 

2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen 

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässi-
gen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen. 
Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber 
zu geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.  

3 Angebot 

3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.  

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Ange-
bot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein 
nicht form- und fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen.  

3.3 Eine selbstgefertigte Kopie oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig.  
Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbind-
lich. 

3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der 
Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.  

3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein. 

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten 
Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die 
von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise ein-
zelner Leistungspositionen in „Mischkalkulation“ auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wer-
tung ausgeschlossen. 

3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben. 

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzu-
geben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss 
des Angebotes hinzuzufügen.  
Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die  
- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden und  
- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind.  
Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragser-
teilung Vertragsinhalt.  

4 Nebenangebote 

4.1 Nebenangebote müssen die geforderten Mindestanforderungen erfüllen. Im Übrigen müssen sie im 
Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die Erfüllung der 
Mindestanforderungen bzw. die Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen. 

4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschrei-
ben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten. 

Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Bau-
leistung erforderlich sind. 
Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Ver-
tragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende An-
gaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen. 
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4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflus-
sen (ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelprei-
sen aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme). 

4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausge-
schlossen. 

5 Bietergemeinschaften 

5.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, 
- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist, 
- in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte 

Vertreter bezeichnet ist, 
- dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich 

vertritt, 
- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. 
Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten 
oder qualifiziert signierte / mit Siegel versehene Erklärung abzugeben. 

5.2 Sofern nicht öffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich 
erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmern gebildet haben, 
nicht zugelassen.  

6 Nachunternehmen 

Beabsichtigt der Bieter Teile der Leistung von Nachunternehmen ausführen zu lassen, muss er in 
seinem Angebot Art und Umfang der durch Nachunternehmen auszuführenden Leistungen angeben 
und auf Verlangen die vorgesehenen Nachunternehmen benennen. 

7 Eignung 

7.1 Öffentliche Ausschreibung 
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des 
Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) und ggf. er-
gänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist 
auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für 
die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. 
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot 
die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspe-
zifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Ei-
generklärungen auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzel-
nachweise. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese 
in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeich-
nis) geführt werden ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.  
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten Nach-
unternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ ge-
nannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher 
Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.  

7.2 Beschränkte Ausschreibungen / Freihändige Vergaben 
Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen präqualifizierte Unternehmen der en-
geren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen Nachunter-
nehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifizierung erfüllen, ggf. ergänzt 
durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. 
Gelangt das Angebot nicht präqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesondertes 
Verlangen die in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen 
vorzulegen. Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen die Eigenerklärungen und 
Bescheinigungen auch für die benannten Nachunternehmen vorgelegt bzw. die Nummern angegeben 
werden, unter denen die benannten Nachunternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation 
von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, ggf. ergänzt durch gefor-
derte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abge-
fasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.Die Verpflichtung zur Vorlage 
von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eignung (Bieter und benannte Nach-
unternehmer) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist. 
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Ergänzung der Teilnahmebedingungen für den Straßen- und Brückenbau (Mai 2019) 
(Aufgestellt vom BMVI, Abteilung StB, und den Straßenbauverwaltungen der Länder) 
 
 
zu 3 Angebot 
 3.8 Hauptangebote mit negativen Einheitspreisen werden von der Wertung ausgeschlossen. Dies gilt 

nicht, soweit negative Einheitspreise ausdrücklich für bestimmte OZ (Positionen) in der Leistungs-
beschreibung zugelassen sind. 
 
Nebenangebote mit negativen Einheitspreisen werden nur gewertet, wenn die OZ (Position) mit 
negativem Einheitspreis als Pauschale angeboten wird oder für die OZ des Hauptangebotes nega-
tive Einheitspreise zugelassen sind. 
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 Vergabenummer  

   

Baumaßnahme  

 

 

Leistung  

 

 
 
BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN 
 
1 1Vertragsfristen (§ 5 VOB/B) 

1.1 Beginn der Ausführung 

  Spätestens  Werktage nach Aufforderung; Späteste Aufforderung am                         (Datum) 
  Frühestens   Spätestens                           nach Zuschlagserteilung 
  Frühestens am   Spätestens am                           (Datum) 
 Hinweis: 
  
  
  

1.2 Vollendung der Ausführung in                      nach Aufforderung, Zuschlagserteilung, etc. 

  spätestens                       nach   
      

  Einzelfristen für 

  1.2.1  = spätestens                      nach   

  1.2.2  = spätestens                      nach  

  1.2.3  = spätestens                      nach  

  1.2.4  = spätestens                      nach  

  1.2.5  = spätestens                      nach  
  

 

Bei Ausführungsfristen nach Werktagen, werden Werktage dann nicht auf die Ausführungsfrist ange-
rechnet, wenn Bauleistungen aus zwingenden witterungsbedingten Gründen nicht erbracht werden 
oder spätestens drei Stunden nach Arbeitsbeginn abgebrochen und nicht am selben Tag wiederauf-
genommen werden können und diese auf dem kritischen Weg liegen. 
Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber am Tag des Ereignisses die Ursache der Unterbrechung, 
die betroffenen Bauleistungen sowie die voraussichtliche Dauer der Unterbrechung anzuzeigen. 
 

1.3 Vollendung der Ausführung nach Datum 

  spätestens am  (Datum) 

  Einzelfristen für  

  1.3.1  = spätestens  (Datum) 

  1.3.2  = spätestens  (Datum) 

  1.3.3  = spätestens  (Datum) 

  1.3.4  = spätestens  (Datum) 

  1.3.5  = spätestens  (Datum) 
  

1.4 Einzelfristen für Verkehrsbeschränkungen 

 1.4.1  =                        

 1.4.2  =                        

 1.4.3  =                        

 1.4.4  von  bis  (Datum) 

2024-506-10

Ausbau Hinteres Dorf

Straßenbau, Kanalbau

01.08.2026

30.09.2027
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1.4.5 von bis (Datum)

1.4.6 von bis (Datum)

2 2Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

Vertragsstrafen werden vereinbart

Bei vom Auftragnehmer zu vertretender Überschreitung der Vertragsfristen hat dieser gemäß § 11 
VOB/B für jeden Werk- bzw. Kalendertag, um den eine Frist überschritten wird, folgende Vertrags-
strafe(n) zu zahlen:

2.1 Bei Überschreitung der Frist für die Vollendung der Ausführung

% je Werktag der im Zuschlagsschreiben genannten Auftragssumme (netto)

% je Kalendertage der im Zuschlagsschreiben genannten Auftragssumme (netto)

2.2 Vertragsstrafe je in % der Kosten der Ausführung der zugehörigen baulichen Leistung 
(netto) bei Überschreitung der Einzelfristen für die Vollendung:

% nach 1.2.1 % nach 1.2.2 % nach 1.2.3

% nach 1.2.4 % nach 1.2.5

Vertragsstrafe je in % der Kosten der Ausführung der zugehörigen baulichen Leistung 
(netto) bei Überschreitung der Einzelfristen für die Vollendung:

% nach 1.3.1 % nach 1.3.2 % nach 1.3.3

% nach 1.3.4 % nach 1.3.5

2.3 Vertragsstrafe je in % der Kosten der Ausführung der zugehörigen baulichen Leistung 
(netto) bei Überschreitung der Einzelfristen für Verkehrsbeschränkungen

% nach 1.4.1 % nach 1.4.2 % nach 1.4.3

% nach 1.4.4 % nach 1.4.5

2.4 Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafen wird auf insgesamt 5 % der sich aus dem Zuschlags-
schreiben ergebenden Netto-Auftragssumme begrenzt. Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertrags-
strafe bei der Überschreitung von Einzelfristen ist der Teil der Netto-Auftragssumme, der den bis zu 
diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht (bei Einzelfristen auf max. 5 % der 
Netto-Auftragssumme der zugehörigen baulichen Leistung).

2.5 Verwirkte Vertragsstrafen für die Überschreitung wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter 
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung 
der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

3 9Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für die Schlusszahlung 
gemäß § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzugs 
gemäß § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B festgelegt auf Tage.

4 9Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B)

Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet. 
Soweit die Auftragssumme bei einem Auftrag im Offenen Verfahren oder in einer Öffentlichen 
Ausschreibung mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Ver-
tragserfüllung in Höhe von der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer ohne
Nachträge) zu leisten.

5 9Sicherheitsleistung für Mängelansprüche (§ 17 VOB/B)

Auf Sicherheit für Mängelansprüche wird verzichtet.
Nach erfolgter Abnahme ist Sicherheit für Mängelansprüche zu leisten. Die Sicherheit für Män-
gelansprüche beträgt Prozent der Summe der Abschlagszahlungen inkl. Umsatzsteuer zum 
Zeitpunkt der Abnahme.

60

5

2
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6 9Bürgschaften

Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des Auftrag-
gebers zu verwenden, und zwar für

- die Vertragserfüllung das Formblatt „Vertragserfüllungsbürgschaft“

- die Mängelansprüche das Formblatt „Mängelansprüchebürgschaft“

- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen
gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt

„Abschlagszahlungs-/ Voraus-
zahlungsbürgschaft“

7 Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen 
europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen, gemeinsame techni-
sche Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den aus-
drücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug ge-
nommen.

8 – frei –

9 7Beschleunigungsvergütung

Die Geltung einer Beschleunigungsvergütung gemäß Formblatt Beschleunigungsvergütung -
2290.StB wird vereinbart (siehe Anlage).

9.1 Höhe der Beschleunigungsvergütung bei Unterschreitung der Einzelfristen für Verkehrsbeschränkungen

nach 1.4.1 EUR (netto)/

nach 1.4.2 EUR (netto)/

nach 1.4.3 EUR (netto)/

nach 1.4.4 EUR (netto)/

nach 1.4.5 EUR (netto)/

nach 1.4.6 EUR (netto)/

9.2 Die Höchstsumme der Beschleunigungsvergütung wird auf insgesamt _____________ Euro begrenzt.

10 9Preisgleitklauseln

Die Geltung folgender Preisgleitklausel(n) wird vereinbart:

Stoffpreisgleitklausel gemäß Formblatt Stoffpreisgleitklausel - 225

11 9Neubeauftragung von Restleistungen nach vorzeitiger Vertragsbeendigung

Überträgt der Auftraggeber nach vorzeitiger Vertragsbeendigung die zur Erreichung des Vertrags-
zwecks erforderlichen Leistungen ganz oder teilweise einem oder mehreren neuen Auftragnehmern, 
behält er sich vor, diese ohne Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens zu beauftragen. Dies gilt, 
soweit die Vergütung des neuen Auftragnehmers unter Berücksichtigung aller Umstände nicht unan-
gemessen hoch ist. Der bisherige Auftragnehmer kann gegen geltend gemachte Mehrkosten nicht 
einwenden, dass kein Vergabeverfahren durchgeführt wurde. Dies gilt nicht, wenn die Vergütung unter 
Berücksichtigung aller Umstände unangemessen hoch ist.

12 9Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Keine

Siehe beigefügte Unterlage „Weitere Besondere Vertragsbedingungen“

Abschnitt                      des Leistungsverzeichnisses1, 2
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 Vergabenummer  

   

Baumaßnahme  

 

 

Leistung  

 

 
 
WEITERE BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN 
Straßenbau 
 

1.  Begriffsdefinition  

 
Die Bezeichnungen „Baustelle“ und „Baubereich“ werden in folgendem Sinne verwendet: 
Baustelle: Flächen, die der Auftraggeber zur Ausführung der Leistung, für die Baustelleneinrichtung 

und zur vorübergehenden Lagerung von Stoffen und Bauteilen zur Verfügung stellt, zu-
züglich der Flächen, die der Auftragnehmer darüber hinaus in Anspruch nimmt. 

Baubereich:  Baustelle und die Umgebung, die durch die Ausführung der Bauarbeiten beeinträchtigt 
werden kann. 

 

2.  Abrechnung 

 
In den für die gemeinsamen Feststellungen zu verwendenden Aufmaßblättern müssen mindestens fol-
gende Angaben gemacht werden: 
– Auftragnehmer, 
– Auftraggeber, 
– Nummer des Aufmaßblattes, 
– Bezeichnung der Bauleistung, 
– Ordnungszahl (OZ). 
Unmittelbar über den Unterschriften und dem Datum muss das Aufmaßblatt den Text enthalten: „Aufge-
stellt“. 
 
Jeder Ansatz der Mengenberechnung muss einen direkten Bezug zu den der Abrechnung zugrunde lie-
genden Feststellungen, Zeichnungen und anderen Belegen haben. Nur der Verweis auf frühere Berech-
nungen ist nicht zulässig. 
 

3.  
1) Getrennte Rechnungserstellung 

 
Für folgende Leistungen sind getrennte Rechnungen zu erstellen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauteile sind separat abzurechnen

Leistungen Stadtwerke sind separat abzurechnen

2024-506-10

Ausbau Hinteres Dorf

Straßenbau, Kanalbau
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4.  1) Nachweis der Massen 

 
 
(1) Der Verbrauch ist durch Vorlage der Wiegescheine einer geeichten Waage laufend nachzuweisen. 
Die Wiegescheine müssen die folgenden Angaben enthalten: 
– Lieferwerk, 
– Name der Baustelle, 
– Bezeichnung des Wägegutes, 
– Nummer des Wiegescheins, 
– Datum und Uhrzeit der Wägung, 
– Taramasse (T), kein gespeicherter mittlerer Tarawert (PT), 
– Bruttomasse (B), 
– Nettomasse (N), 
– Kennzeichnung des Fahrzeugs (betriebseigene Bezeichnung/amtliches  Kennzeichen). 
 
Die Wiegescheine sind bei der Anlieferung an der Verwendungsstelle vom Auftragnehmer abzuzeichnen 
und unverzüglich in doppelter Ausfertigung dem Auftraggeber zu übergeben. 
Die Originale der Wiegescheine erhält der Auftraggeber, die bestätigten Durchschriften erhält der Auftrag-
nehmer. 
Bei schüttfähigem Gut, das nicht zum Anhaften neigt, wie z. B. Sand, Kies, wiederaufbereitete (Recycling-
) Stoffe, kann der Nachweis der Masse durch Wiegescheine von geeichten Schaufellader- bzw. Förder-
band-Waagen erfolgen. 

 
(2) Beim Einsatz von Schaufellader- bzw. Förderband-Waagen gelten zusätzlich folgende Bedingungen: 
– Der Wiegeschein muss eine Erklärung enthalten, dass es sich um eine geeichte Waage 
 handelt. 
– Anstelle des Ausdruckes von Tara- und Bruttomasse tritt die Nettogesamtmasse des Ladegutes 
 sowie zusätzlich bei Schaufellader-Waagen die Anzahl der geladenen Schaufeln (Ladevorgänge). 
– Die Wiegescheine sind vom Bedienungspersonal der Schaufellader- bzw. Förderband-Waagen 
zu  unterschreiben. 

 
(3) Der Auftraggeber kann stichprobenartig die Masse einzelner Lieferungen durch Nachwiegen des be-
ladenen und leeren Fahrzeugs nachprüfen (Kontrollwägung). 
Hierbei ist der Auftraggeber berechtigt, kontinuierlich über den Zeitraum der Lieferungen, bei 10 % der 
Lieferungen Kontrollwägungen durchführen zu lassen. Diese Kontrollwägungen werden dem Auftragneh-
mer nicht gesondert vergütet. Die Kosten für darüber hinausgehende Kontrollwägungen werden vom Auf-
traggeber erstattet. Zu den Kosten der Kontrollwägung rechnen alle unmittelbar (Transportkosten, Wiege-
gebühren usw.) und mittelbar (Wertminderung der Ladung, Einfluss auf den Baustellenbetrieb usw.) durch 
die Kontrollwägung entstehenden Kosten, jedoch nicht die Kosten für die Beaufsichtigung der Kontrollwä-
gung durch den Beauftragten des Auftraggebers. Sofern die Kosten zu erstatten sind, sind sie im Einzel-
nen nachzuweisen. 
Wird bei einer Kontrollwägung eine Unterschreitung von mehr als 1 % festgestellt, erfolgt ein entsprechen-
der Abzug. 
 

5.  1) Bauabrechnung mit IT-Anlagen 

 
 
Führt der Auftragnehmer die Abrechnung ganz oder teilweise mit IT-Anlagen aus (Leistungsberechnung), 
so gelten zusätzlich folgende Bedingungen: 
1. Rechenverfahren/DV-Programme: 
Die verwendeten DV-Programme müssen den in der „Sammlung der Regelungen für die elektronische 
Bauabrechnung (Sammlung REB)“ enthaltenen Allgemeinen Bedingungen (REB-Allg.) und Verfahrens-
beschreibungen (REB-VB) entsprechen. Andere Rechenverfahren dürfen nur mit vorheriger schriftlicher 
Zustimmung des Auftraggebers verwendet werden. 
 
2. Vereinbarung: 
Vor Beginn der Ausführung (Vertragsfristen gemäß den Besonderen Vertragsbedingungen) ist, gegebe-
nen-falls getrennt für einzelne Ordnungszahlen (Positionen), eine Vereinbarung zur Bauabrechnung 
schriftlich abzuschließen. 
 
3. Datenübergabe: 
Nach Abschluss der Vereinbarung zur Bauabrechnung, spätestens vor Beginn der Bauabrechnung sind 
vom Auftragnehmer für die vereinbarten Datenarten Testdaten an den Auftraggeber zu übergeben. 
Eingabedaten sind auf Datenträgern zu liefern. Diese sind erst nach Durchführung der Leistungsbe-rech-
nung herzustellen und eindeutig zu kennzeichnen. In der Mengenberechnung des Auftragnehmers ist ein 
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Bezug der Eingabedaten zu den Ausführungs- bzw. Abrechnungsunterlagen herzustellen. 
 
4. Berichtigung der Leistungsberechnung: 
Werden bei Prüfung der Leistungsberechnung fehlerhafte Eingabedaten oder falsche Rechenergebnisse 
festgestellt, so ist die Leistungsberechnung vom Auftragnehmer im erforderlichen Umfang zu wiederholen. 
 
5. Toleranz-Regelung bei Prüfberechnungen: 
Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mittels IT-Anlagen geprüft und 
werden dabei Unterschiede zwischen den jeweiligen Ergebnissen festgestellt, dann gelten bei Abweichun-
gen vom Ergebnis der Prüfberechnung bis zu 0,2 ‰ bei jeder Ordnungszahl (Position) eines Berech-
nungsabschnitts die vom Auftragnehmer berechneten Werte. 
Liegen Abweichungen außerhalb dieser Toleranz von 0,2 ‰, teilt der Auftraggeber zunächst dem Auftrag-
nehmer die abweichenden Ergebnisse der Prüfberechnung mit und gibt ihm Gelegenheit zur Einsicht-
nahme in die Prüfberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere Ergebnis, falls nicht aufgrund 
einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklärung der Abweichungen, Fehler in der Leistungs- bzw. Prüf-
berechnung festgestellt und berichtigt werden.  
 
6. Toleranz-Regelung bei Vergleichsberechnungen: 
Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mit einer Vergleichsberechnung 
geprüft, sind in der Vereinbarung zur Bauabrechnung schriftlich Toleranzregelungen zu vereinbaren. 
Liegen Abweichungen außerhalb der vereinbarten Toleranzgrenzen, teilt der Auftraggeber zunächst dem 
Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Vergleichsberechnung mit und gibt ihm Gelegenheit zur 
Einsichtnahme in die Vergleichsberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere Ergebnis, falls 
nicht aufgrund einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklärung der Abweichungen, Fehler in der Leis-
tungs- bzw. Vergleichsberechnung festgestellt und berichtigt werden. 
 

6.  1) Aufrechnung 

 

 

Unter Verzicht auf das Erfordernis der Gegenseitigkeit nach § 387 BGB willigt der Auftragnehmer ein, 
dass Forderungen der Bundesrepublik Deutschland oder des Freistaats Bayern oder                 
an den Auftragnehmer gegen Forderungen des Auftragnehmers an eine dieser Körperschaften aufgerech-
net werden. Diese Einwilligung erstreckt sich nur auf Bauverträge im Straßen- und Brückenbau zwischen 
den vorgenannten Körperschaften und dem Auftragnehmer.“ 
 

7.  1) Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln  

 

 

Die Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln im Rahmen der Leistungserbringung 
ist verboten. 

 

 

 

Hinweis: Bei den mit „ 1) „ gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen und ggf. durch 

Eintrag festzulegen, ob und ggf. inwieweit die darin beschriebene Regelung Vertragsbestandteil werden soll. 
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 Vergabenummer  

   

Baumaßnahme  

 

 

Leistung  

 

 
 
Ergänzung der Aufforderung zur Angebotsabgabe 
Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise) 

1 Unterlagen, die mit dem Angebot abzugeben sind 

1.1 Formblätter 

 Angebotsschreiben (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot) 
 

 Angaben zur Preisermittlung entsprechend den Formblättern 221 oder 222 (bei Abgabe mehrerer 
Hauptangebote für jedes Hauptangebot) 
 

 127 – Erklärung Bezug Russland 
 

 224 - Angebot Lohngleitklausel (wenn ein Änderungssatz angeboten wird; bei Abgabe mehrerer 
Hauptangebote für jedes Hauptangebot, zu dem ein Änderungssatz angeboten wird) 
 

 233 - Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen (wenn Teile der Leistung an Nachunternehmer ver-
geben werden sollen; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot, in dem Teile der 
Leistung an Nachunternehmer vergeben werden sollen) 
 

 234 - Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (wenn das Angebot von einer Bietergemeinschaft abgege-
ben wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot einer Bietergemeinschaft) 
 

 235 - Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen (wenn sich der Bieter der Kapazi-
täten anderer Unternehmen bedienen wird; bei Abgabe mehrere Hauptangebote für jedes Hauptange-
bot, in dem sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedient) 
 

 248 - Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes 
Hauptangebot) 
 

 Vertragsformular/e Instandhaltung (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot) 
 

 2481 - Erklärung zur Lieferung und Verwendung von gebietseigenen Pflanzen 
 

 2491 - Erklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit 
 

 2292.StB - Erklärung zu Fahrzeug-Rückhaltesystemen 
 

 Vertragsformular für Instandhaltung: 
 

  
 

  
 

  
 

  
 
 

2026-513-10

Ausbau Hinteres Dorf

Straßenbau, Kanalbau
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1.2 Unternehmensbezogene Unterlagen 

 Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder Formblatt Eigenerklärung zur Eignung oder  
Einheitliche Europäische Eigenerklärung 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

1.3 Leistungsbezogene Unterlagen 

 Leistungsverzeichnis mit den Preisen 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

1.4 Sonstige Unterlagen 

 Erfüllung von Mindestanforderungen, z.B. Datenblätter, Muster, spezielle Nachweise 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2 Mit dem Angebot auf gesonderter Anlage vorzulegende „Unterlagen zu den Zuschlagskriterien“ 

 Für das Zuschlagskriterium Beschleunigungsregelung: 
Angabe des verbindlichen Endes der Bauzeit (Datum oder Werktage je nach Vorgabe in den Besonde-
ren Vertragsbedingungen) durch den Bieter unter Berücksichtigung vertraglicher Vorgaben wie z. B. 
Fristen, Arbeiten Dritter; das Bauende darf nicht nach dem in den Besonderen Vertragsbedingungen 
genannten Bauende liegen. 
Mit dem Angebot Abgabe eines Bauzeitenplans, als Balkenplan mit mind. folgenden Angaben: Lfd. Nr. 
der Tätigkeit, Tätigkeit, Anfang und Ende der jeweiligen Tätigkeit nach Datum oder Werktagen, Dauer 
der jeweiligen Tätigkeit, Angabe von Zwischen- und Endterminen, Zeitachse in Wochen.“ 
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3 Unterlagen, die auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind 

3.1 Formblätter 

 126 - Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Nachunternehmer/Unterauftragnehmer 
 

 236 - Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen 
 

 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223 
 

  
 

  
 

  

3.2 Unternehmensbezogene Unterlagen (Bestätigungen der Eigenerklärungen) 

 
 Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklärung zur Eignung genannten Angaben 

 
 Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, ge-

gliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal 
 

 Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) 
bzw. bei der Industrie- und Handelskammer 
 

 Rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan (falls eine Erklärung über das Vorliegen eines solchen Insol-
venzplanes angegeben wurde) 
 

 Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist 
 

 Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Fi-
nanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt 
 

 Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz 
 

 Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit 
Angabe der Lohnsummen 
 

 Vorname, Name, Geburtsdatum und Geburtsort aller Geschäftsführer und Prokuristen 
 

 Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgeführten Selbstreinigung 
 

 Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen für die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen ge-
mäß dem „Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssiche-
rung von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS)" oder gleichwertiger Nachweis. 
 

 Qualifikation der geprüften Fachkraft für Fahrbahnmarkierungen und Qualifikation des Unternehmens 
gemäß ZTV                    oder gleichwertiger Qualifikationsnachweise 
 

 Prüfurkunde Schutzplanken-Montagefachmann nach ZTV                                         oder gleichwertiger 
Nachweis. 
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3.3 Leistungsbezogene Unterlagen  

 
 Produktdatenblätter benannter Fabrikate 

 
 Zertifikat bzw. Einzelnachweis entsprechend der Erklärung im Formblatt 248 

 
 Zertifikat bzw. Einzelnachweis entsprechend der Erklärung im Formblatt 2481 

 
 Nachweis der im Rahmen des konkreten Beschaffungsvorgangs von der Beschaffungsstelle geforder-

ten „Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland“, veröf-
fentlicht auf der Homepage der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), durch Einzelnachweis oder 
Bezugnahme auf die von der BASt veröffentlichte „Technische Übersichtsliste für Fahrzeug-Rückhalte-
systeme in Deutschland. 
 

 Nachweis der im Rahmen des konkreten Beschaffungsvorgangs von der Beschaffungsstelle geforder-
ten „Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland“, veröf-
fentlicht auf der Homepage der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), durch positives Begutach-
tungsschreiben der BASt bzw. einer mit der BASt direkt vergleichbaren Institution eines anderen Mit-
gliedstaats der Europäischen Union oder der Türkei oder einem EFTA-Staat, der Vertragspartei des 
EWR-Abkommens ist. 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

3.4 Sonstige Unterlagen  

 
 Auszüge aus der Urkalkulation zur Aufklärung auffälliger Einheitspreise 

 
 Urkalkulation  

 
 Zur Höhe des Umsatzes Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers oder eines Steuerberaters 

oder entsprechend testierte Jahresabschlüsse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrech-
nungen 
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Vergabenummer

Baumaßnahme

Leistung

Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

Bearbeitungsphasen, Datenaustausch, allgemeine Regelungen

1 Bearbeitungsphasen

Datenaustausch ist von der ausschreibenden Stelle / dem Auftraggeber vorgesehen für folgende Be-
arbeitungsphasen:

- Angebotsanforderung 
- Angebotsabgabe 
- Abrechnung .

2 Datenaustausch

Werden Angebotsdaten elektronisch ausgetauscht, erfolgt dies nach den Regelungen des Gemein-
samen Ausschusses Elektronik im Bauwesen 

GAEB DA 90.

GAEB DA XML.

Der Datenaustausch für die Abrechnung ist nach den Verfahrensbeschreibungen der Regelungen für 
Elektronische Bauabrechnung durchzuführen. Der Datenaustausch nach anderen Regelungen (z.B. 
Edifact) ist im Einzelfall zu vereinbaren.

Die Datenträger sind so zu kennzeichnen, dass eine eindeutige Zuordnung zum Vergabeverfahren 
bzw. zum Vertrag gewährleistet ist.

3 Abweichungen zwischen Datenaustauschdateien und schriftlicher Fassung

Die Datenaustauschdateien gelten als Arbeitsmittel, es sei denn, sie werden im Rahmen eines elekt-
ronischen Vergabeverfahrens über eine Vergabeplattform ausgetauscht. 

Bei Abweichungen zwischen den Datenaustauschdateien und der schriftlichen Fassung der Abrech-
nungsunterlagen gilt die schriftliche Fassung. Inhaltliche Unterschiede gegenüber dem Datenträger 
sind vom Unternehmer in der schriftlichen Fassung zu kennzeichnen.
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Ausbau Hinteres Dorf

Straßenbau, Kanalbau



Baubeschreibung 
 

Bezeichnung der Bauleistung: 

Ausbau Hinteres Dorf 
 
Straßenbauarbeiten 

 

Teil A 
Allgemeine Beschreibung der Bauleistung 

1.   Auszuführende Leistungen 
 

Der Bauherr, die Stadt Landau a.d.Isar, beabsichtigt in Oberhöcking die Straße „Hinteres Dorf“ 
auszubauen. 

Die nähere Planung und der Bauablauf ist dem Leistungsverzeichnis als Vorbemerkung 
vorangestellt. 

1.1.1 Art und Umfang 
 

siehe Vorbemerkung 

2.   Ausgeführte Vorarbeiten 
 

keine 

3.   Ausgeführte Leistungen 
    

   keine 

4.   Gleichzeitig laufende Bauarbeiten 

Die Maßnahme wird auf mehrere Bauabschnitte aufgeteilt. Durch den Wasserzweckverband 
wird die Wasserleitung in Teilbereichen erneuert. Dauer ca. 3-4 Wochen pro Abschnitt. Durch 
das Bayernwerk und die Stadtwerke Landau werden neue Kabel verlegt. Dauer ca. 3-4 Wochen 
pro Abschnitt. Das Baufeld ist in dieser Zeit an die Spartenträger zu übergeben. Die Maßnahme 
muss mit den Spartenträgern regelmäßig abgestimmt werden. Mehraufwendungen hierfür sind 
einzurechnen.  

Beschreibung der örtlichen Verhältnisse 

5.   Lage der Baustelle 
 

Hinteres Dorf, 94405 Landau a.d.Isar 

6.   Vorhandene öffentliche Verkehrswege 
 

Die Maßnahme ist grundsätzlich nur über öffentliche Straßen zu erreichen. 

7.   Zugänge, Zufahrten 
 

Zugänge und Zufahrten sind nur über öffentliche Zufahrten und das Baufeld möglich.  

8.   Anschlussmöglichkeiten an Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten 
 

Anschlussmöglichkeiten sind dem AG nicht bekannt. Das Grundwasser ist unbedingt vor 
Verunreinigungen durch die Bauarbeiten zu schützen, insbesondere vor Öl, Zementschlämme, 
Abwasser und giftigen Stoffen aller Art. 
 



 

9.   Lager- und Arbeitsplätze 
    

   Kann der AG außerhalb der Grundstücksflächen nicht zur Verfügung stellen. 
Lagerflächen muss der AN eigenverantwortlich besorgen und anlegen. 

10.  Oberflächenwasser 
    

   siehe Entwässerung 

11.  Boden- und Untergrundverhältnisse 
 

Siehe Bodengutachten 
 

12.  Seitenentnahmen und Ablagerungsstellen 
    

   entfällt 

13.  Zu schützende Bereiche und Objekte 
 

Zu schützen ist die gesamte Umgebung des Baufeldes. Es sind nur Baumethoden anzuwenden 
und Geräte einzusetzen, die keine schädigenden Auswirkungen auf die Umgebung haben. 

Zu schützen ist der gesamte Bestand an Bäumen und Bewuchs. Diese dürfen nur nach Angabe 
des AG gefällt bzw. gerodet werden. 

14.  Anlagen im Baugelände 
    

   vorhandene Anlagen (z.B.: Spartenleitungen) sind besonders zu schützen. 

15.  Öffentlicher Verkehr auf der Baustelle 
 

Die einzelnen Baumaßnahmen des Bauvorhabens werden zum Großteil in Vollsperrung 
durchgeführt. Da sich einzelne Bauteile im Bereich von verkehrswichtigen Straßen befinden, ist 
bei Baustellenanfahrt/-abfahrt zum Teil mit leichten zeitlichen Behinderungen zu rechnen.  

 

Ausführung der Bauleistung 

16.  Verkehrsführung, Verkehrssicherung 
 

Die Baustelle ist durch den AN nach der verkehrsrechtlichen Anordnung vorschriftsmäßig zu 
beschildern und zu beleuchten.  

Die Genehmigung zur Straßensperrung und Beschilderung ist vom AN einzuholen. Der Antrag 
für die verkehrsrechtliche Anordnung ist spätestens 14 Tage vor Baubeginn bei der Stadt 
Landau a.d.Isar durch den AN zu stellen. Die Genehmigungsgebühr trägt der AN. 

17.  Bauablauf 
 

siehe Vorbemerkung 

Der erste BA (Raifeisenstraße bis Hausnummer 13) ist incl. Deckschicht noch im Jahr 2025 
fertigzustellen.  

18.  Baubehelfe 
 

entfällt 

19.  Stoffe, Bauteile 
 

Mineralstoffe müssen den Richtlinien für Güteüberwachung von Mineralstoffen im Straßenbau 
RG Min-StB 93 und den ergänzenden Bestimmungen unterliegen. 



20.  Winterbau 
    

   entfällt 

21.  Beweissicherung 
 

Eine Beweissicherung ist vorab durchzuführen. 

22.  Sicherungsmaßnahmen 
    

   entfällt 

23.  Belastungsannahmen (Brückenbau) 
    

   entfällt 

24.  Aufmassverfahren 
 

richten sich nach den im vorhergehenden Angebot für das Bauvorhaben aufgeführten 
Vertragsbedingungen. 

Die erbrachten Leistungen sind vom AN und AG, bzw. seinen Vertretern durch gemeinsames 
Aufmass zu erfassen. Stundenlohnzettel sind wöchentlich der örtlichen Bauleitung zur 
Unterzeichnung vorzulegen. Stundenlohnzettel die zu einem späteren Zeitpunkt vorgelegt 
werden, werden nicht mehr anerkannt. 

Tagesberichte 

Tagesberichte sind zu erstellen und wöchentlich der örtlichen Bauleitung zur Unterzeichnung 
vorzulegen. 

25.  Prüfungen 
 

Die Eignungsprüfungszeugnisse für bit. Mischgut sind für die im Leistungsverzeichnis ange-
botenen Mischgutarten dem Angebot beizugeben. Ebenso der Eignungsnachweis für Mineral-
stoffe nach TL Min - StB 83 für die Herstellung des Mischgutes und der Oberflächenbehandlung 
verwendeten Mineralmassen. 
Hinsichtlich der Gewichtsnachweise wird auf Ziffer 39.1 bis 39.5 (§ 14) ZVB-StB 88 zur 
Beachtung besonders hingewiesen. 

Ausführungsunterlagen 

26.  Vom AG zur Verfügung gestellte Ausführungsunterlagen 
 

Vom AG werden alle benötigten Pläne 2-fach vor Baubeginn zur Verfügung gestellt. 

27.  Vom AN zu beschaffende Ausführungsunterlagen 
 

z. B. Bauzeitenplan, Absteck- und Höhenpläne, Bauwerksübersichtspläne ergeben sich aus den 
im Angebot aufgeführten Vertragsbedingungen. 

Besondere Vertragsbedingungen 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Teil B 
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Ausführungsfristen 
 
29.  Geltende Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen  
 
ZTV-SA 97 Ausgabe 1997/2001 

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Sicherungsarbeiten an 
Arbeitsstellen an Straßen  
Bekanntmachung der OBB vom 13.1.1998 (AllMBl S. 81) 
Änderungen an den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für 
Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen (ZTV SA 97) 
Transportable Schutzeinrichtungen an Arbeitsstellen zweibahniger Straßen 
(Bekanntmanchung der OBB vom 11.1.2000, AllMBl. S. 82; Gemeindekasse Randnummer 
41/2000) 

ZTV A-StB 12 

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Aufgrabungen in 
Verkehrsflächen, Ausgabe 2012 
Bekanntmachung der OBB vom 05.07.2012 (AllMBl S. 493) 

ZTV E-StB 09 

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau, 
Ausgabe 2009 
Bekanntmachung der OBB vom 21.01.2013 (AllMBl S. 51) 

ZTV wwG-StB By 05 

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Technische Lieferbedingungen für die 
einzuhaltenden wasserwirtschaftlichen Gütemerkmale bei der Verwendung von Recycling-
Baustoffen im Straßenbau in Bayern, Ausgabe 2005 
Bekanntmachung der OBB vom 12.12.2005 (AllMBl S. 577) 

ZTV La-StB 05 

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Landschaftsbauarbeiten im 
Straßenbau - Ausgabe 2005 – 
Bekanntmachung der OBB vom 11.08.2006 (AllMBl S. 319) 

ZTV Baum-StB 04 

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Baumpflegearbeiten im 
Straßenraum 
Bekanntmachung der OBB vom 22.3.2005 (AllMBl 2005 S. 131) 

ZTV Ew-StB 14 

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Entwässerungs-
einrichtungen im Straßenbau, Ausgabe 2014 
Bekanntmachung der OBB vom 26.05.2015 (AllMBl S. 326) 

ZTV Verm-StB 01 

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für die Bauvermessung im 
Straßen- und Brückenbau 
Bekanntmachung der OBB vom 11.10.2001 (AllMBl S. 684) 

ZTV Asphalt-StB 07/13 

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von 
Verkehrsflächenbefestigungen aus Asphalt, Ausgabe 2007, Fassung 2013 
Bekanntmachung der OBB vom 10.11.2008 (AllMBl S. 715) zuletzt geändert mit 
Bekanntmachung der OBB vom 29.08.2016 (AllMBl. S. 2120) 

 



ZTV Beton-StB 07 

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Tragschichten 
mit hydraulischen Bindemitteln und Fahrbahndecken aus Beton, Ausgabe 2007, 
Änderung/Ergänzung 2013 
Bekanntmachung der OBB vom 13.12.2013 (AllMBl S. 26) 

ZTV BEA-StB 09/13 

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für die Bauliche Erhaltung von 
Verkehrsflächenbefestigungen – Asphaltbauweisen“, Ausgabe 2009, Fasssung 2013 
Bekanntmachung der OBB vom 22.06.2011 (AllMBl S. 424) und vom 11.11.2014 (AllBl S. 519) 

ZTV Fug-StB 15 

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Fugen in Verkehrsflächen 
Bekanntmachung der OBB vom 18.06.2003 (AllMBl S. 220) 

ZTV Pflaster-StB 06 

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Herstellung von 
Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, Ausgabe 2006 
Bekanntmachung der OBB vom 11.12.2006 (AllMBl S. 698) 

ZTVuVA-StB By 03 

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für die umweltverträgliche 
Verwertung von Ausbaustoffen mit teer-/pechtypischen Bestandteilen im Straßenbau in Bayern 
Bekanntmachnung der OBB vom 18.06.2003 (AllMBl S. 221) 
einschließlich der Anlage zur genannten Bekanntmachung 
mit Änderungen gem. Bekanntmachung der OBB vom 19.07.2006 (AllMBl S. 238) 

ZTV SoB-StB 04 

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Schichten ohne 
Bindemittel im Straßenbau, Ausgabe 2004/Fassung 2007  
Bekanntmachung der OBB vom 13.06.2008 (AllMBl S. 396), geändert mit Bekanntmachung der 
OBB vom 08.05.2014 (AllMBl S. 329) 

ZTV M 13 

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Markierungen auf Straßen 
Bekanntmachung der OBB vom 07.07.2014 (AllMBl S. 375) 

ZTV FRS 13 

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für Fahrzeug-Rückhaltesysteme  
Bekanntmachung der OBB vom 29.07.2014 (AllMBl S. 393) 

ZTV-ING, Ausgabe Januar 2016 

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Ingenieurbauten 
Bekanntmachnung der OBB vom 12.02.2016 (AllMBl S. 1461) 

ZTV BEL-B Teil 2 

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für die Herstellung von Brückenbelägen auf 
Beton, Teil 2: Dichtungsschicht aus zweilagig aufgebrachten Bitumendichtungsbahnen 
MS vom 22.12.1987, IID8-4342-2, veröffentlicht Verkehrsblatt-Verlag, Dortmund 

ZTV BEL-B Teil 3 

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für die Herstellung von Brückenbelägen auf 
Beton, Teil 3: Dichtungsschicht aus Flüssigkunststoff, Ausgabe 1995 
MS vom 14.08.1995, IID8-43420-015/91, veröffentlicht Forschungsgesellschaft für Straßen- und 
Verkehrswesen, Köln 

 

 



ZTV BEL-ST 92 Überarbeitung 2006 

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für die Herstellung von 
Brückenbelägen auf Stahl  
MS vom 21.07.1992, IID8-43420-023/91, vom 05.01.1996, IID8-43420-023/91 und vom 
04.03.1999, IID8-43420-023/91 
veröffentlicht Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Köln 

ZTV Lsw 06, Ausgabe 2006 

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für die Ausführung von 
Lärmschutzwänden an Straßen  
Bekanntmachung der OBB vom 28.02.2007 (AllMBl S. 209) 

ZTV VAG-StB By 02 mit Änderung 2005 

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für die Verwertung von Asphaltgranulat im 
Straßenbau in Bayern 
Bekanntmachung der OBB vom 08.12.2002 (AllMBl S. 1164) und vom 16.08.2005 (AllMBl S. 
300) 

ZTV BEB-StB 15 

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für die Bauliche Erhaltung von 
Verkehrsflächenbefestigungen - Betonbauweisen 
Bekanntmachung der OBB vom 25.08.2015 (AllMBl S. 424) 

 

30.  Änderungen und Ergänzungen der ZTV Asphalt-StB 07/13, Ausgabe 07, Fassung 2013 

   Regelung des Bayerischen Landkreistages vom Oktober 2014 für die Probenahme, 
Abrechnung und Abnahme von Asphaltschichten 
(Asphalt-Kommunalstraßenregelung – Änderungen und Ergänzungen der ZTV Asphalt-
StB 07/13, Ausgabe 2007, Fassung 2013) 

In den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von 
Verkehrsflächenbefestigungen aus Asphalt, Ausgabe 2007, Fassung (ZTV Asphalt-StB 07/13), 
sowie im Abschnitt 2 der Bekanntmachung der Obersten Baubehörde vom 24. April 2014 
(AllMBl S. 309) werden für den Hohlraumgehalt der fertig eingebauten Schichten folgende 
zulässige Höchstwerte festgelegt: 
 

Asphalttragschichten AC T 10,0 Vol.-% 
Asphalttragdeckschichten AC TD 6,5 Vol.-% 
Asphaltbinderschichten AC B 8,5 Vol.-% 
Asphaltdeckschichten aus Asphaltbeton AC 16 DS 6,5 Vol.-% 
Asphaltdeckschichten aus Asphaltbeton AC 11 DS, AC 8 DS 5,5 Vol.-% 
Asphaltdeckschichten aus Asphaltbeton AC D N, AC D L 5,5 Vol.-% 
Asphaltdeckschichten aus Splittmastixasphalt SMA 5,0 Vol.-% 

Bei der mit S gekennzeichneten Asphaltsorten dürfen die von der Obersten Baubehörde 
festgelegten Mindest-Hohlraumgehalte in der fertigen Schicht nicht unterschritten werden. 

Die Toleranz (Vertrauensbereich für Produktion, Probenahme und Prüfung) ist in diesen 
Höchstwerten bereits eingeschlossen. In Abänderung der ZTV Asphalt-StB 07/13 werden die 
Schichtdicken und die Raumdichten an mindestens 4 Einzelbohrkernen Ø 15 cm bestimmt, 
denen jeweils eine Straßenlänge von rd. 250 m (Regelabstand der Bohrkerne) zugeordnet wird. 
Für kleine Baumaßnahmen gilt ein Mindestabstand von 50 m. 

Regelmäßig bilden jeweils 4 Bohrkerne eine Sammelprobe. Überzählige Bohrkerne werden der 
letzten Sammelprobe zugeschlagen. In Abänderung der ZTV Asphalt-StB 07 wird die zur 
Berechnung der Hohlraumgehalte erforderliche Rohdichte an der Bohrkern-Sammelprobe 
bestimmt. Alle Bohrkerne einer Sammelprobe müssen gleichartige Gesteine enthalten. 

Auch der Bindemittelgehalt und die Korngrößenverteilung werden an der Bohrkern-
Sammelprobe bestimmt. Die Grenzwerte und Toleranzen der ZTV Asphalt-StB 07/13 gelten für 
alle Prüfergebnisse an Bohrkern-Sammelproben im Sinne der vorliegenden Regelung. 
Demgemäß entfällt die Entnahme und Prüfung von Mischgutproben. 



Die auf diese Weise ermittelten Prüfergebnisse werden der Abnahme nach ZTV Asphalt-StB 
07/13 zu Grunde gelegt. Wenn im Bauvertrag Einbaudicken vorgeschrieben sind, werden sie 
auch der Abrechnung zu Grunde gelegt. 

Die Bohrkernentnahme zur Ermittlung der Einbaudicke, des Hohlraumgehalts, des 
Bindemittelgehalts und der Korngrößenverteilung erfolgt durch den Auftragnehmer in 
Anwesenheit und nach Anweisung des Auftraggebers oder seines Beauftragten nach einem 
geeigneten Formblatt. Der Auftraggeber bestimmt die Prüfstelle, beauftragt die Prüfstelle, nimmt 
die Proben in Verwahrung, übernimmt den Probenversand und trägt gemäß ZTV die Kosten der 
Kontrollprüfung.  

Der Erweichungspunkt Ring und Kugel des aus den Bohrkernen rückgewonnenen Bindemittels 
darf die in Tabelle 16 der ZTV Asphalt-StB 07/13 angegebenen Grenzwerte nicht überschreiten. 
Er wird an Bohrkernen regelmäßig festgestellt. 

Wenn alle vorgenannten regelmäßigen Bohrkerne ohne Aufhebung des Schichtenverbunds 
entnommen werden konnten, behält sich der Auftraggeber die Entnahme weiterer Bohrkerne 
zur Prüfung des Schichtenverbunds nach der Regelung der Bekanntmachung der Obersten 
Baubehörde vom 24. April, Punkt 2.12, vor. 

Abgerechnet wird bei Asphaltdeck-, -binder- und -tragschichten die im Leistungsverzeichnis 
angegebene Breite der obersten Schicht. Bei Fahrbahnaufweitungen, Verbreiterungen und im 
Bereich von Randeinfassungen gilt das örtliche Aufmaß.  

Die Kosten für die Entnahme von Bohrkernen gemäß dem Formblatt „Entnahme von 
Asphaltbohrkernen“ einschließlich Schließen der Bohrlöcher mit Asphaltmischgut, werden nicht 
gesondert vergütet und sind in die entsprechenden Einheitspreise einzurechnen.  

Der Anhang A der ZTV Asphalt-StB 07/13 wird um folgenden Teil A 2.7 „Überschreitung des 
Hohlraumgehaltes“ ergänzt:  

Überschreitet der Hohlraumgehalt der fertigen Schichten den zulässigen Höchstwert wird ein 
Abzug nach folgender Formel vorgenommen:  

 

A =  p2 x 3 x EP x F  

100 

Darin bedeuten:  

A:  Abzug in EUR 
p:  Überschreitung des zulässigen Hohlraumgehalts in Vol.-% 
EP:  der sich aus der Abrechnung ergebende Einheitspreis in EUR/m² 
F:  dem Einzelbohrkern zugehörige Fläche in m² 

Bei Über- bzw. Unterschreitungen von Grenzwerten wird nach der ZTV Asphalt-StB 07/13, 
Abschnitt 6.1 verfahren. 

 

Verfahren bei mangelhafter Leistung nach VOB/B Ausgabe 2012 

Der Auftragnehmer hat das Recht auf Nacherfüllung des mangelhaften Werks, Ergänzend zu  
§ 13 VOB/B gilt: 

Der Auftraggeber kann bei Über- bzw. Unterschreitungen von Grenzwerten der Einbaudicke, 
des Bindemittelgehalts, des Hohlraumgehalts oder der Ebenheit, die einen Sachmangel nach  
§ 13 Abs. 1 VOB/B darstellen, wie folgt vorgehen: 

(1) Einbehalt bis zur Mängelbeseitigung 

Die Höhe des Einbehalts wegen Über- bzw. Unterschreitung von Grenzwerten 

- des Hohlraumgehalts ergibt sich nach o. g. Formel. 

- der Einbaudicke des Bindemittelgehalts und der Ebenheit bemisst sich nach den im Anhang 
A der ZTV Asphalt-StB 07/13 angegebenen Abzugsformeln. 

Bei Mängelbeseitigung bzw. bei Minderung wegen desselben Mangels entfällt der Einbehalt. 

 



(2) Einvernehmliche Minderung 

Es bleibt den Vertragsparteien unbenommen, ganz oder teilweise anstelle der Nacherfüllung 
einen Minderungsbetrag zu vereinbaren, der mit den Ansprüchen des Auftragsnehmers 
verrechnet wird. 

(3) Keine einvernehmliche Minderung 

Statt der Beseitigung des Mangels kommt eine nicht einvernehmliche Minderung der Vergütung 
nur unter den Voraussetzungen des § 13 Abs. 6 VOB/B in Betracht. Wird der vertragsmäßige 
Zustand durch eine teilweise mögliche Mängelbeseitigung nicht voll erreicht, wird die Vergütung 
insoweit gemindert. 

(4) Weiteres 

Die Rechte und Ansprüche von Auftraggeber und Auftragnehmer wegen Mängeln aus § 4 Abs. 
7 VOB/B und § 13 VOB/B bleiben unbenommen. 

 

Anlage: 

Die Niederschrift über die Entnahmen von Asphaltbohrkernen ist Bestandteil dieser Regelung 
und ist dieser Vergabeunterlage beigefügt. 

 

31. Sonstige Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen der Straßenbaubehörde 

entfällt 

 



 

         Anlage 6 a 
         LV-LBStB-By 

Leistungsverzeichnis        
(LBStB-By oder sonstige Standard-Leistungstexte) 

Verzeichnis der verwendeten Standard-Leistungstexte 

 

Hier sind die LBStB-By oder sonstige Standard-Leistungstexte mit Angabe der jeweiligen Ausgabe und der ergangenen Änderungen 
aufzuführen 
 

Vertragsbestandteil sind: 

Leistungsbeschreibung für den Straßen- und Brückenbau in Bayern (LB StB-By 07), Ausgabe 2007 (AIIMBI S. 154, Nr. 3/ 2007), MS 
vom 06.02.2007, in der zum Zeitpunkt der Ausschreibung aktuellen Fassung. 

Die LB StB-By 07, Ausgabe 2007, kann in der jeweils aktuellen Fassung unter folgender Internetadresse heruntergeladen werden: 

     http://www.stmi.bayern.de/bauen/strassenbau/veroeffentlichungen/ 

Leistungen, deren Text nicht dem in der LB StB-By abgedruckten entspricht, haben keine StL-Nr. sondern lediglich eine Ordnungszahl 
(OZ) erhalten. Sämtliche Vorbemerkungen zu den einzelnen Abschnitten der LB StB-By gelten jedoch für alle in dem jeweiligen 
Abschnitt aufgeführten Leistungen, gleichgültig ob sie eine StL-Nr. oder lediglich eine OZ erhalten haben. Die allgemeinen 
Vorbemerkungen der LB- StB-By zu den einzelnen Leistungsbereichen sind Bestandteil der Leistungsbeschreibung und gelten für alle 
Leistungen. 

Die Vorbemerkungen gelten auch dann, wenn sie nicht separat mit im Leistungsverzeichnis ausgedruckt wurden. 

 

1. Abweichend von den Vorbemerkungen beim Leistungsbereich 911 Asphaltschichten wird bei Deck-, Binder- 
und Asphalttragschichten auch für die darunter liegenden Schichten nur die Breite der obersten Schicht 
abgerechnet. 
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